
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Florian Siekmann BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 19.10.2024

Zweites Modernisierungsgesetz – Änderung Bayerisches Statistikgesetz

Die Fragen beziehen sich auf den Gesetzentwurf der Staatsregierung mit dem Titel 
Bayerisches Modernisierungsgesetz und die in § 7 vorgesehenen Änderungen des 
Bayerischen Statistikgesetzes (BayStatG) in Drs. 19/3617.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.   Übergangsregelungen für Statistiken nach dem bisherigen Art. 9 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 BayStatG (neuer Art. 28a) – Terminierung Ende 2024   2

1.1 Welche Statistiken sind von der Übergangsregelung in § 7 Nr. 6 des 
Gesetzentwurfs (neuer Art. 28a BayStatG) und damit einer Terminie-
rung Ende 2024 betroffen (bitte abschließend auflisten)?   2

1.2  Welchen Zweck verfolgen diese Statistiken jeweils?   2

2.   Statistikmoratorium nach dem neuen Art. 28b BayStatG in den Jahren 
2025 und 2026    2

2.1 Welche Statistiken sind vom in § 7 Nr. 6 des Gesetzentwurfs genannten 
Statistikmoratorium (neuer Art. 28b BayStatG) betroffen (bitte ab-
schließend auflisten)?   2

2.2  Auf welcher Rechtsgrundlage beruhen diese Statistiken jeweils?   2

2.3  Welchen Zweck verfolgen diese Statistiken jeweils?   3

Hinweise des Landtagsamts   4
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im Einverneh-
men mit allen Ressorts  
vom 26.11.2024

1.   Übergangsregelungen für Statistiken nach dem bisherigen Art. 9 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayStatG (neuer Art. 28a) – Terminierung Ende 
2024

1.1 Welche Statistiken sind von der Übergangsregelung in § 7 Nr. 6 des 
Gesetzentwurfs (neuer Art. 28a BayStatG) und damit einer Terminie-
rung Ende 2024 betroffen (bitte abschließend auflisten)?

1.2  Welchen Zweck verfolgen diese Statistiken jeweils?

Die Fragen 1.1 und 1.2 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam in tabel-
larischer Form beantwortet.

Betroffene Statistik Zweck 
Bayerische Theaterstatistik Darstellung des Theatergeschehens in Bayern.

Einrichtungen und betreute 
Wohnformen für volljährige 
Menschen mit Behinderung 
in Bayern 

Überblick über die besonderen Wohnformen (Eingliederungshilfe) in 
Bayern, deren Verteilung, Bewohnerstruktur und Personal.

Meldung an den Gutachter-
ausschuss

Meldung aller Geldabfindungen für Flächenzugänge und -abgänge 
zur Fortführung der Kaufpreissammlung an den Landratsämtern.

Kleinbeherbergungsbetriebe 
in „Prädikatsgemeinden“

Freiwillige Zulieferung an das Statistische Bundesamt zur Schlie-
ßung von Lücken für Beherbergungsleistungen in sehr kleinen Be-
trieben und in Privatunterkünften, die durch die Abschneidegrenze der 
Monatserhebung im Tourismus entsteht, und der Ermöglichung einer 
nationalen Schätzung im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 692/2011 
vom 6. Juli 2011 über die europäische Tourismusstatistik. Ferner Nut-
zung der Daten zur Entscheidung über die Anerkennung von Prädika-
ten einzelner Gemeinden. 

Statistik der internationalen 
und ausländischen Schulen

Bildungsplanung und Organisation des Schulwesens.

Einrichtungen für ältere 
Menschen und ambulant be-
treute Wohngemeinschaften 
in Bayern

Ermittlung des Ausbaustandes der Einrichtungen für ältere Menschen 
und Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung der Wohn- 
und Betreuungsangebote für Seniorinnen und Senioren. 

2.  Statistikmoratorium nach dem neuen Art. 28b BayStatG in den Jahren 
2025 und 2026 

2.1 Welche Statistiken sind vom in § 7 Nr. 6 des Gesetzentwurfs ge-
nannten Statistikmoratorium (neuer Art. 28b BayStatG) betroffen 
(bitte abschließend auflisten)?

2.2  Auf welcher Rechtsgrundlage beruhen diese Statistiken jeweils?
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2.3  Welchen Zweck verfolgen diese Statistiken jeweils?

Die Fragen 2.1 bis 2.3 werden aufgrund Sachzusammenhangs gemeinsam in tabel-
larischer Form beantwortet.

Betroffene Statistik und 
Rechtsgrundlage

Zweck 

Straßenstatistik nach Art. 63 
Bayerisches Straßen- und 
Wegegesetz (BayStrWG)

Erfassung des Straßenbestands für die weitere Planung.

Bayerisches Landeserziehungs-
geld nach Art. 13 Bayerisches 
Landeserziehungsgeldgesetz 
(BayLErzGG)

Erfassung der statistischen Daten von den für die Ausführung des 
Gesetzes zuständigen Behörden bei der Bearbeitung der Anträge 
auf Landeserziehungsgeld. 

Bayerische Anerkennungs-
statistik nach Art. 16 Abs. 1 
Bayerisches Berufsquali-
fikationsfeststellungsgesetz 
(BayBQFG)

Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland er-
worbener Berufsqualifikationen und der Transparenz der Be-
wertung dieser Qualifikationen. Außerdem Bereitstellung um-
fassender Daten über Strukturen und Entwicklungen im Bereich 
der Anerkennung zur Förderung der optimalen Nutzung der im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikationen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt, um qualifikationsnahe Beschäftigungsmöglichkeiten 
zu schaffen und Fachkräftepotenziale besser auszuschöpfen.

Statistik nach Art. 13 Satz 1 
Nr. 3 und 4 Bayerisches Er-
wachsenenbildungsförderungs-
gesetz (BayEbFöG)

Erhebung von statistischen Angaben zum finanziellen Aufwand 
von und zu nicht personenbezogenen Daten über das beschäftigte 
Personal an staatlich geförderten Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung.

Impfrate der 6. Jahrgangsstufe 
nach §§ 10 Abs. 1 Nr. 2, 11 
Abs. 1, 14 Abs. 2 Schulgesund-
heitspflegeverordnung  
(SchulgespflV)

Erhebung der Impfrate zu statistischen Zwecken sowie der 
Gesundheitsberichterstattung.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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